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Verein .ziolivtelz . Kreiskommaraumiten 

XVI. ordentliche Generalversammlung 

29./31.Juli 193 Freibnrg. 

Der Hr.Präsident, Hauptmann Aeberli in evrlikon, eröffnet 
um 4 Uhr,Bathause-Grossratssaal, die Versammlung mit einer herz'. 
Begrüssung der Vereinamitglieaev und mit der Bekanntgabe der 
Traktanden. Jn Blicksicht auf die sehr reichhaltige Traktanden-
liste wird die diesjährige Generalveremmmlung auf 2 Sitzungen 
verteilt. Die zweite Sitzung findet Sonntag um 8.30 Utrie statt. 

Der Appel ergibt die Anwesenheit von 34 Mitgliedern, während_ 
11 Herren sich entschuldigt haben & 2 Kollegen auf das Verzeioh= 
nie der "unentschuldigt nicht Eingerückten» gesetzt werden mussten. 

Das gedruckte Verzeiphnis der Kreiskemmardenten vom 131.30 
wirdbereinigt. Diese Korrekturen sind den Mitgliedern auf dem 
Zirkularwge bekannt zu geben. (Den 26.Aug.33 erledigt.) 

Das Protokoll der Generalversermlung vom 2.Aug.31 in Bel= 
linzona wird gelesen und unter Verdankung an den Aktuar genehmigt. 

Böckle, Glarus, wünscht einheitliche Regelung &er Dankes-
& Entlageungs-Urkunden und beantragt eine däherige Eingabe an 
das eidg. Militärdepartement. Zu diesem Antrage nehmen Stel= 
lung: Scheurer, Gesandte, Stingelin & Spichti. Es wird  sei-11  ess-
liäh beschlessen, keine Eingabe an das eidgialeDep.  zu richten, 
sondern die Kyeiskommandenten mögen in ihren Kantonen dafür be= 
sorgt sein, dass da wo diese Urkunfen noch nicht eingeführt sind, 
sie beschafft werden möchten, wobei sie vom Einteilungskanton 
auch für die auswärts 'ehnenden auegestellt werden sollen. 

Der Vorsitzende erstattet ausführlichen Bericht über die 
gALitJesVorgTätil rges in den Jahren 1931 & 32. 

a.) Mit Zirkular vom 29.Sept.1931 ersuchten wir Sie betr. die 
wiedereingeführte Turnprüfung Jhre Erfahrungen & Anregungen 



uns mitzuteilen. 
Von den eingegaagenen 19 Artwortenhaben sich: 

7 für die Beibehaltung lind  
2 für die AbschaffUng die er Prüfungen ausgesprechen. 

12 wünschen Verlegung dieser Prüfung in die Bekrutenschule. 
12 finden die Anferderungen bozw. die Noten zu strenge. 
16 sprechen eich gggen die zu bftere Ablösung d•Eeperten aus. 
12 erachten die Kosten der Ttumprufungen zu hoch & endlich 
4 möchten die Tagesberstung über 60 setzen, sofern die 
TUrnprüfUng ausgeschaltet eerde. 

b.) Das 1:en der Generaleersammlung 1931 gewünschte Verzeichnis  
öc Militärsteuer-Bugeaux, zu eesF,en Eretellung wir Sie Ende 
Sept .1931 um Jhee Angaben ersucht haben, ist auf besten Wegen 
demnächst zu erscheinen. Diese leueklegung wird aus der 
Spezialkasse unseres Vereins bestritten werden. (26.Amg.33.) 

c.) Den 20.0kt.41 antwortete das eidg.MileDep. -betr. die Neu-
Auflage des Dienstbüchleins, es habe unsere Anregungen vom 

,24.Sept.31 berücksichtigt & verweist diesbezüglich auf Seite; 
1, 9 und 40 des D-B. 

Mit Schreiben vom 24.Sept.31 esrdankten wir dem E-U-D. die 
Berücksichtigung unserer Anreungen und empfahlen für die 
Wohnortsänderungen 4 statt blas 3 Seiten zu verwenden & auf 
Seite 37, an Schlusse des Al `.8 beizufügen: ... und eines 
Arztzeugnisses, das die Megrüneetheit des Rekurses bezeugt." 
Mieses letztere Begehren ist sodann im neuen D-B. ebenfalls 
berücksichtigt worden. 

d.) Den 24.Nov.31 haben wir dei E-M-D. beantragt, es sei gei 
mäss ihrer Erwägungen vom 2.Aug.31 der Arb.8 der Verordnung 
Tiber die Organisation der Mineunieteeharnente vom 15.X1.1912 
zu streichen. Dieser Art. lautet: "Die Gruppen- und Objekt-
Chefs, sowie deren Stellvertreter, sind. vom Militärpflicht- 
ersatz befreit." Mit seiner Antwort vorn 28.X1.31 stellt das 
E-YeD. fest, die Beseitigung der bestehenden Ungleichheit 
könne erst bei der allgemeinen £ieorganieation des Wehrwesens, 
in dem Sinne herbeigeführt werden, dass die Stellung der 
Hilfsdienstpflichtigen überhaupt grundsätzlich neu geordnet 
werde. 

e.) Mit ausfÜhrlicher Eingabe vorn 31.eez.31 haben wir das E-M-M. 
ersueht, die Frage zu prüfen, ob die KreiSkemerndanten nicht 
zufolge ihrer Tätigkeit befördert oder dann in Schulen  und. 
Kurse einberufen werden IcUrnten, 



Jn der Antwort vom 30.Jan.1932 begrüsst das E-M-D, dte Be-
förderung der Kreiskernmandanten, eobali der als Bedingung 
verlangte Dienst geleistet wurde. Den betr. Kreiskemmandan-
ten Gelegenheit zu geben, den zur Beförderung notwendigen 
Dienst zu leisten, ist aber nicht Sache des E-1 -D 	Auch 
für die Kreiskjmmandenten besteht sie Möeliohkeit, in Platz-
kommandostäben, oder andern Formationen des Territerialdien-
stes usw.  eingeteilt zu weiden und die für diese Dienste er-
forderlichen Beförderungsbediugungen zu erfüllen. Die Tat-
sache , dass der Kteleineemandant bei der Bekrutierung & den 
gemeindeweisen Waffen- & Kleiderinspektionen seinen Dienst 
in Uniform versieht, gibt an sich keinen Anspruch auf Beför-
derung. Hier sind die Kreiskommandanten im gleichen Falle, 
wie z.B.die Tnstruktionsoffiziere & Waffenkontrolleu9e. Mass- 
gebend für die Beförderung sind die in der Beförderungsvere 
ordnung aufgestellten Bedingungen und diese können sich nur 
auf die Dienstleistungen als 2ruppenführer, nicht als Uli= 
tärbeainter, stützen. 

Die  Rechnung pro 1932/33  weist aus, an Einnahmen Fr.2230.08 
und en Ausgaben 	 " 338.45 
es ergibt sich ein Saldo 	 von Frs. 18-91.63 

Der Bestand des Seezialfondes  (herrührend von der Druckle-
gung des Verzeichnisses der schweiz.Kreiskommandanten v.l.VI.30,) 
teträgt Fr. 309.10. Auf Antrag der Rechnungsrevisoren werden 
diese beiden Bechnungen genehmigt unter bester Verdankung an den 
Er. Quämtor Major Kunz. 

Der J ahresbeitrag von 1934/35  wird auf Antrag des Kassier 
wieder, wie in den Vorjahren auf Fr. 10.- belaesen. Es wird 
gewünscht, diesen Beitrag auf Postoheck eireahlen zu können. 
Der Kassier ist mit dieser Anregung einverstanden & wird das 
nötige hiezu pro 1934 umordnen. 

Die Tageskarte  der diesjährigen Generalverseeelung kostet 
Fr. 28.- ; hieran bezahlt die Kasse Fr .15.- und der Teilnehmer 
Fr. 13.- 

Hr. Kolleea Luzzani meldet, er habe von der Generalversamm-
lung 1931 her, noch Bechnune zu stellen und werde diese demnächst 



Ate:1d MaCher;, DEjr 	sieg 	eeee'Lan 	Pücketand um- 
gehend zu regeln, 

Jul,?.111acia. E3 ist dem Hr. Versitzenden ein 
willkommenes Vexenügen den HH.Kellegen: Oberstiateor in Payerne, 
Oberstlever Stackslpez in ezdi, uneueel Atuar Schaler in Schwyz 
zu ihrem glücklich veneedeten 25.Dielst3alare im Namen des Ver-
eins zu gratulieren und Ihnen necn eirau weitere & angenehme Ter-
lede irt Dienste tes Vetel'eaudee zu leeeenen. Dar Kassier über-
reicht jedem der Jubilaren ein Geeeheek des Vereins (Kassabei-
trag frs, 4Q.-) Die beiden Bretezen haben  s.Lch ein Silber-Pla-
teau mit Widming des Vereins und der Letztere einen Siegelring 
gewählt. Jm, Namen der 3 Jubilaren verdankt am offiziellen Mai. 
tagessen Rr.Oberuti.von Steckelper, deee Vereine die Sympatie  der 
Mitglieder für die 25 jährige Amtstätigheit, sewie für die wert-
vollen Gesehenke, welche die Ceteierten sicher zeitlebens zu 
schätzen wissen. 

Das Traktandum 7 Wahl des Präsidenten 8a des Vorstandes 
wird. auf Antrag des Hr.Präsidenten,(der Kraft seines h.Amtee 
keinen Gegenvorschlag anzunehmen geneigt ist) auf den Schluss 
verschoben. 

Herr Oberst Herrenschwand, mit  der Oberaufsicht der Piekru-
tenaushezi. beauftragt, ersucht uns mit Zuschrift vom 15. 
Juli 33 zur neuen Verordnun.(vc0.erz 1933 und zwar speziell 
zu den von ihm besonders erwähnten  Punkten, Stellung zu nehmen. 
Diese Zuschrift war VJ:" einigen Tagen den grösseren Ireiskomman-
dos in Kopie, zum eingehenden Studium zugestellt worden, auf 
dass die heutige Diskusion gekürzt werden könne. Diese Vorsar-
ge schien aber fast das Gegenteil bewirkt zu haben, denn die 
Behandlung dieses Traktandums nahm sehr viel Zeit in Anspruch. 
Das melsultat der daherigen Besprechung ergab: 
ad .1.) KIeändert:41El- res, .  Krgänregeorech14Eel 
a.) Die Versammlung erklärt sich mit der Anregung der berner- 

ischen Ktelakenmandanten einverstanden, wonach statt der Turn-
noten,  die Leistungen in das Dienstbüchlein einzutragen sind. 
Es entspricht dies auch der Fassung des Art .32 b. der Verord-
nung, nach welcher des PrüftingsekEAais (ele2:) nicht Koten) 
einzutragen ist. 



b.) Die Fassung dea Art ,13 der V,A,W, vom 9.1V.1910 ist bei-
zubehalten, aber zu ergänzen mit lir,. und amlUshn)rt der 
Eltern, rät Bewilligung des Kreis'esrmsndanten des Wehnortes 
des betr. Rekruten." Der Abschnitt b der neuen Fassung 
soll wegfallen, Die Versammlung ist des Ansicht, dass es 
einer wahren Anarenie uud Evark Tieisseeate, Nachfersebunge-
Arbeit rufen würde, wenn den Eesruzen gestattet wird, sich 
ohne Weiteres am W.ihner, am Etingers2,t oder am Wohnsit der 
Eltern zu stellen. Auesordem würden sicher eine grssse An-
zahl Dienstbüchlein ispneit & dreifach ausgefertigt. 

c.) Die Zwischenuntersuchteu sollten am fosgenden Jahre keine 
Turnprüfung mehr machen müssen; sie haben ja vielleicht die 
mekrutenschule inzwischen sehn bestanden. 

d.) Die vorzeitige Meldung der Tagesbelastung soll wegfallen 
(Art.25). Der Art .7 bestimmt die minimale & maximale Zahl 
der mekruten. Euneh Zuwachs & Abgang kann sich die ursprüng-
lich vorgesehene Zahl verändern, sodass der in Art .25 vorge-
schriebene Rapport nie stimmen wird. 

ad.2.) Ziffer 16 der V7A1N 	Diese Ziffer ist mit dem Art. 
26 der Kentroll-Verordnung in Uebereinstimmung zu bringen. 
Es ist daher das Dienstbüchlein je nach Anordnung der kent. 
Militärbehörden,  durch den Kreisksmmandanten, oder Sektions-
Chef auszustellen. Damit ist auch festgestellt, dass die kt. 
Militärbehörde für die richtige Ausfertigung der Dienst= 
büchlein verantwortlich ist. 	Die Versammlung pflichtet 
indessen, in aller Selbsterkenntnis, Hr.Oberst Herrenschwand 
bei, dass bis Jetzt ab & zu auf die  saubere & korrekte Aus-
fertigung der Dienstbüchlein, zuwenig Wert gelegt worden ist. 
Ebenso ist die Versammlung mit der Weisung von Hr.Oberst 
herrenschwend durchaus einverstanden, dass auch die Einträge 
der IleC.  und die Einteilung auf Seite 7 des D-B. in derjeni= 
gen Sprache zu halten seien, in welcher das D-B. gedruckt 
ist. Diese Weisung soll auch für die 1170.ed hoc gelten. 

ad 3.) Die VersamnInng ist mesteitlich der Auffassung,.dass 
die Vsrweisung der Schulzeenisse nicht obligetsrisch erklärt 

e..4404eikönne, es seien aber auch diese Zeugnisse nicht vmn sehr 
grssser Bedeutung für die Rekrutierung. Rekruten, welche 
schleehte Zeugnisse hatten, haben 31e verrichtet k die Rek- 

-ten 
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mit guten Schulzeugnissen sind ohne Einslcht in das Zeugnis gut 
zu rekrutieren. Solange die pädagogischen 2.2krutemluüfUngen 
obligatorisch waren, mussGen die Shulzeugnisee, i1er eine Be: 

scheiniGung über den Schulbesuoh vgewiesen werden, letzteres 
weil viele Rekruten nicht mehr im Besitze des Zeugnisses waren. 

ed.4.)Die starre Fassung von Ziff.44 verlangt die eisauthafte Ent= 
lassung der Rekruterl.,Die Versamm'tung wünscht, dass es den Kreis-
kommandanten freigestellt werde, je nach Umständen & Verhältnisse 
Gesamthaft oder gruppenweise zu entlassen. 

ed.5.) "Vorortsverkehr." Statt des dehnbaren Begriffes Vororts-
verkehr sollte die lectimmte Kilometer-Zahl 20 km. eingesetzt 
werden. Wer innert 20 km. vom Aushebungsorte wohnt, kann in 
allen Fällen den Aushebungsor vom Wohnorte aus rechtzeitig er-
reichen. Die 20 km.- Grenze ist dann auch in Uebereinstimmung 
mit dem Verwaltungs-Raglement, resp. der J-V. («Instr.f.Verw.) 
Analog ist konsequen'erweise auch die Entschädigung  für Nacht= 

lager & für sonn- & Feiertage nur an diejenigen Funktionäre 
auszubezahlen, welche über der 20 km.- Zone vom Aushebungsorte 
wohnen. 	Bei diesem Anlasse ist auch die Entschädigung des 

AUshebunceftizieres & der Mitglieder del. sanit. Unter3UchUDge-
kommission einem:Vergleiche mit der Entschädigung der Turnex-

perten unterzogen worden, wobei allgemein die Aneicht herrschte, 
dass die letztere Entschädigung,im Vernäitnisse zur Wichtigkeit 

der zu leistenden Arbeit, zu hoch bemessen sei. 

An Er.Oberst Herrenschwand ist die Zuschrift vom l5 ,Juli 33 
im Sinne dieser Erwägungen umgehend zu beentwerten. (Erled..5.Aug.) 

Das Traktandum 8: Antrag des Vorstandes betr.die Kosten für 

Daelikat-Dienstbüchlein wird nach Anhören des Referenten Oberst 
Turin und nach 3eniitzun& &er Diskusion durch die HH.Cosandey, Roh r, 
Stingelin & Spiohti dahin erledigt, dass der Art .84 &er Kontr7Vdg. 
beachtet werden soll, ohne dass sich eine einheitliche Taxe normie-
ren lasse, deE die verschiedenartigen Verhältnisse, bedingen auch 
eine verschiedenart:.ge Behandlung, event, sogar Gratisabgabe. 

Zum Traktandum 9: Kontrolle  der erfüllten Schiesspflicht hat 
eer Referent Böckle, Glarus, eine au gliche Zusammenstellung ge-
macht & den HH.Kollegen vor einigen Tagen zugesandt. Aue derselben 



ergibt sich, dass die Kuntrolle & Re2ehe1nigung der erfüllten 

Schiesspflicht durchgeführt wird: 
a. in 21 Kreisen durch die Sektimschefs 
b. in 2 	-"- 	--------- -"- 	& zum Teil Kroiskät  
c. in 1 -"- 	----------"- 	 Schutzenaktuar 
e, in 16 -°- ----------Kreiskmmandanten und 
e. in 2 	sind. Kreisk=mande & Sektionechef vereinigt. 

23 Kreis melden, in Bezug auf Zuverlässigkeit Speditivi-
tät bei der Erledigung dieser Arbeit dur:;h die Sektionsdhefs gute 
bis sehr gute Erfährungea gemacht zu /leiben, dass sich dieses System 
bewähre & sie nicht wünsche'. davon abzugehen, 

Der Referent bespricht ausführlich die Praxis & kJmmt zur 
Uelerzeugung, dass hiebei nicht von Nachteilen gesprodben werden 
könne, wohl aber von Verteilen, weil dieses System intJnteresse 
aller liege. Der Kreisk2mmandant wird von einer formellen & zeit-
raubenden Arbeit entlastet & kenn in dieeer Sache als, obere Kont-
roll-Jnstanz eventuelle Fälle von Unregelmässigkeiten behandeln. 
Der Sektionschef wird. higbei für das Schiesswesen interessiert; 
sein Kentakt mit den Vereinsv9rständen & den Schiesspflichtigen 
ist ihm für die übrige Amtstätigkeit nur von Nutzen. Der Schies-
sende gelangt kure nach  der letzten Uebung wieder in den Besitz 
seines D-13.& Sch7H. Notwendig werdende Erhebungen & Auskünfte 
können an Ort & Stelle und binnen nützlicher Frist gemacht werden. 

Dem Hr.Referenten wird seine wertvolle Zusammenstellung bestens 
verdankt. 

Hr.Obersti. Sanften, Boltigen referiert über die Auswirkunjg 
und .Erfahrung mit der Kontroll-Vergrdnung vom e/gthrg 1925. 
Der Betereilt hat an sämtliche Kollegen eine Umfrage gestellt, sich 
über die gemachten Erfahrungen der Kentrelids.  zu äussern. Die 
zehlreich eingelangten Antworten berechtigen zur Annahme, dass 
die Kontr7Vdg., bis auf wenige Ausnahmen, Zustimmung erhält. 
Wesentliche Abänderungsvergehläge sind nicht vorgebracht worden, 
Dagegen beklagen sich viele, dass sie heute mach nicht restlos 
durchgeführt sei. Bei Jnkrafttreten der Kontroll-Vdg. hätte eine 
!eileitung des Militärdepartementes, welche auf die Neuerungen 
aufmerksam gmecbt hätte, sich s auswirken eissen, dass alle 
Unklarheiten & Unsicherheiten vun Anfang an beseitigt worden wären. 

Die leitenden Grundsätze 'bei der Revision der Kmtroll- 



Veivrdnung waren: 
1.) Sicherstellung des gesamten Kon,',..x.elweeens 
2.) eglichste Vereinfachung desselben unter Aesechaltung jeder 

"unnötigen" Aiteit. Dabei handelt es siuh ui eine eidg.Vore 
schrift, bei der kantonale Lielehaberei_el zurück zu treten haben 

3.) Für die restlose Durchführung bedarf ea des gegenseitigen Ver 
trauens der einen Amtsstelle zu der andern und unterschieds-
lose l'ehandlung Kantonsanguhöriget&  Ausserkautonaler. 
Bei genauer iiefoegung der Ve-rcuhriften ist 32  heute wuhl ede- 

1 geschlossen, dass ein WehrefliehUger sich dausund der Kontrolle 
entziehen kann. Beim i(ekrutiurungeseeehäft ist man heute endlich 
so weit, dass die Rekrutenlisten (Form.2), insofern es sich um im 
Jbland wohnende Rekrutenhandelt, uhne grosee Mühe bereinigt werden 
können, weil nun alle Kreiskommandos die Fcrmulare richtig erste/len 
und versenden, J'ei .4kruten mit 2 oder mehrfachem Bürgerort ist es 
unerlässlich, dass jedem Bürgerrts-Kreiskommando ein Form.4 zugo= 
stellt wird, weil diese Leute auf allen `.Aekrutenverzeichnissen fi= 
gurieren Beieeidg. Militärdepartement könnte die Frage geprüft 
werden, ob im Dienstbüchlein nach Art.22 Z.G. nur der zuletzt er-
worbene Bürgerort einzutragen wäre, wobei dann die Rekruten nicht 
auf Form.2 der früheren Bürgerorte aufgetragen werden sollten. 
Zur Vermeidung jeder unnötigen Arbeit ist es wünechbar, dass die 
Form.4 erst nach Beendigung der Felautiertang in einer einzigen 
Sendung an die Kreiskommandos gehen. Die  NachfemsAungen nach den 
noch nicht gemeldeten Bekruten dürfen nicht vor Peendigung der 
Rekrutierung in allen Divisionskreisen begonnen werden. 

Verwerflich ist die Gepflogenheit einzelner tantone, die 
liekruten auch noch in die Stammkontrolle am Wohnorte der Eltern 
einzutragen und so Amtsstellen mit unnötigen Nachforschungen zu 
belästigen. eine ganz überflüssige Arbeit ist es, die  Zurückges  
stellten  bei einer zweitan oder drittem Stellung neuerdings zu 
Melden, da bei der erstmaligen kontrollmässigen Erfassung des 
Rekruten nach Art.54 der Kelt. Genüge geleistet wird. 

Lee Nachforschungen nach Weggezegenen (Art .56/4) durch den 
Sektionschef müssen auch durch den Kreiskommandenten nachkontrol-
liert werden. Die neuerdings vom eidg-MileMep. geforderte be= 
sobleuniete Zirkulation des Fo*3a.5 wird da viele Arbeit ersparen. 

Es ist nicht zuverstehen, dass alljährlich soviele Farm. 8 a  



und 8 b  verloren gehen und die Kentrolle der Schiesspflicht und 
'Inspektion den Einzug von sovielen Dienstbüeleln erheischt. Es 
liegt die Vermutung nahe, dass diese F.,rm bei. einigen Amnsstellen 
liegen bleiben, oder dass verlaufene Fem. nicht wieder an den 
Ausstellungs-Kreis zurüdegehee, 

Landwehr-Einteilue: Nach Mitteilung einiger Kollegen herrscht 
in dieser Sache ein Ghaez. weil die Dienstb. von mehreren Amts= 
stellen nacheinander efgezogen werden;  se dass der Uebertretende 
das D:B. mehrmals abgeben miss . AusseAantenaie Militärbehörden 
verlangen das Dienstb. oft von Manne direkt & stellen es dem Mann 
mit der Landwehr-Einteilung wieder zu, ohne sich zu besinnen, dass 
das Kreiskommando & der Sektionschef des Wohnortes davon Kenntnis 
erhalten sollten. 

Sanierungsvorschlag:  Die D-B. werden einzig vom Kreiskom= 
mande des Wohnortes eingezogen und von diesem zur Einteilung an 
die kant. oder eidg.(Motorwagendienst) Kontrenführer weiterge= 
leitet. Diese Amtsstellen stellen die 11-B, nach eingetragener 
Landwehreintellung dem Kreiskummande des Wohnortes wieder zu, 

Die Umeehung der Meldepflicht ist im D-B. unter "Wohnorts-
änderungen" einzutragen, damit Wiederholungen nach Art.82 geahndet 
werden können. 

Die bürgerlichen Behörden & Amtsstellen sollten in gewissen 
Zeitabschnitten neuerdings auf ihre Obliegenheiten nach Art.72/80 
der Kontr,Vdg.aufmerksam gemacht werden, weil bei :Personenwechsel 
die Amtsübergabe nicht immer einwandfrei erfolgt und wichtige 
Meldungen daher unterbleiben. Zivilstandsgrater melden die Ver= 
sterbenen nur bis zum erfüllten 48.Altersjahr, während über dieses 
Alter im Dienste stehende Offiziere beim Hinscheide nicht gemeldet 
werden. Es wird auch über ungenügende Zirkulation der Form.16 
16 geklagt.. 

Verübergehender_Anfenthalt im Auslande ohne Urlaub (Art.74/2). 
Diese Leute sind. am Wohnerte nicht abzumelden, di sie für Verbin-
dung mit dem Sektionschef sorgen müssen; sie haben sich im AUS= 

.1 

4:1 ,., 

lande auch nicht anzumelden. 
1 k 

Zum Schlusse spricht sich der Hr.Seferent hinsichtlich der 
AUswirkun£ dieser neuen KentreZdAg,jniken4A149, er verlangt indessen 
von allen zuständigen Organen genaue .5Iachachtung dieser Verschrif= 
ten, mit Unterlassung aller und3tigen Meldungen dc Nachf -Jrz2hungen, 



und empfiehlt gegenseitiges Vertrauen. :Das ausgezeichnete Referat 
wird. vom Vorsitzenden, namens der Versammlung, aufs Beste verdankt. 

Hr.Major Spichti, Thun, referiert über den Antrag der 
bernerischen Kreiskommandanten betr. die Abäneerum der  Turnnoten. 
Die turnerischen Anterderungen sind atzt zu hoch gestellt; Während 
beim alten ii.eglement mit einem Weitspzulg von 3,6 zin die Note '1" 
erreicht wurde, bedarf ee heute Ab diese NAu einen Weitsprung 
von 4,5 m, Um in allen Uehungen gute Noten zu erreiuhen, braucht 
es ganz gewandte Betuten; Geringe oder sch. enhte Noten Eine nicht 
immer ein Verschulden des Rekruten. Die so betroffenen Rekruten 
ärgern sich ob des Misserfolges (und es sind dies nicht die schlech-
tern Elemente). Verärgert sind sie jedes mal, bei Sicht ihres D-B. 
und wenn sie dasselbe vorweisen müssen; dies führt den einen oder 
andern Rekruten zur Versuchung diese Eintragungen abzuändern oder 
unleserlich zu machen und so machen sie sich einer strafbaren 
Handlung schuldig, was nach Wdglichkeit vermieden werden muss, 
Das kann erreicht werden durch eine Reduktion der eedingungen, 
oder wenn dies mit den Tendenzen dieser Prülnmg nicht vereinbar 
ist, mögen die erreichten effektiven Leistungen, statt die bezUgl. 
Noten eingetragen werden. Die zuständigen & interessierten Organe 
können sich aus diesen Leistungen sofort ein ebenso gutes, wenn 
nicht besseres Bild über die Leistungsfähigkeit & Beweglichkeit 
des Bekruten machen. Bei Grenz-Fällen ist die Eintragung der 
Leistung zudem viel gerechter, so erhäIt ein Weiterung von 4,5 m. 
die Note "1", während ein solcher von 4,45 m. mit Nute "2' quali,r: 
fiziert end; Turnerisch und militärisch müssen diese beiden Lel= 
stungen gleichartig eingeschätzt werden, daher sollte die Leistung 
statt die Note. eingetragen werden. Diese Forderung entertrieht 
auch den heute geltenden Anschauungen, für Prüflingen a Zeugnisse 
auf wissenschaftlichen Gebieten nicht mehr die Note, sondern das 
Wort zur Anwendung zu bringen. 

Dieses zeitgemässe gc vorzüglich-3 Enfora wird vom Var$i= 

zenden bestens verdankt. 

Auestellupgvon Fahrensweieen zum Faseen der Ansrüstung  
7er Diensteintritt, Antrag des Vorstandes, Hierüber referiert 
TT.Vereins-Träsident Entm,Aeberli, Oer:akun. 



• 

ftt 

Die Berechtigung für einen solchen Anawele ist umschrieben: 
1.) Jn den AusfÜhrumgs- & Zusatzbestimmungen zu den Irnrectriften 

über Militärtransmorte S.J&.A. Seite 468 Zirt,9/2 und 
2.) in der Jnstruktien an die Sektionschefs für die Auskunfter- 

teilung an Einrückungspflichtige 	M-A. Seite 21 
Ziff.II21 al.6 und 4,11.33 Seite 12 Ziff.II/1 a1,6. 

Gemss'den :Tal.) erwähnten Bestimmungen habe a auch die Militär-
behören des FAn>rtekenhp3» (eslakammundes & Sektiensohefs) 
solche Fahrausweise auszuetelien & zwar nicht nur wenn die Aus= 
lüs*ng auf dem Zeugbauee, sondern am 9rte des früberen)Demizils, 
bezw. Wohnorte der Eltern liegt. 
Die sub.2.) erwähnte Jnstruktion dagegen spricht nur von der Aus-
rüstung, die in einem Zeughause liegt; ebenso spricht sie nur von 
der Militärbehörde das Einteipingskentolun  

Nach einem Artikel im °Sektionschef° No:2 v,1933 hat das E-M.-.1). 
den 19.Agg.32, in einer Einzelverfügung die erwähnte Jnstruktion 
dahin abgeändert, dass nicht mehr die Militärbehörde des Eintet= 
lunskantons, sondern diejenige des Wohnortskantons diese Fahr= 
scheine ausstellen soll, wobei als MilitärbehÖrde der Sektionschef 
inbegriffen ist. 

Der Ileferent beantragt an das E-I&D. zu gelangen mit dem Ersu 
chen, es sei die bezügliche Vorschrift des Militärtransport-Regle-
mentes (SMA.462) mit der Erweiterung auf den uivilen repotort der 
Ausrüstung und mit der Abiinderung auf die Militärbehörde des Wohn-
ortes, in die nächste Jnstruktion an die Sektionschefs für die 
Auskunfterteilung an Einrüdkungspflichtige aufzunehmen. 

Diesem Antrage wird von der Versemmlung zugestimmt & das liefe- 
, rat bestens verdankt. 

Oberst Turin, Neuenburg, referiert über das Traktandum: 
Abstempeln der persönlichen Ausrüstung anlässlich der Entlassung  
aus der WehrpflicirL 	Wer seine Dienstpflicht vollständig er-
füllt hat, behält seine Bewaffnung & persönliche Ausrüstung bei 
seiner Entlassung aus der Wehrpflicht als freies Eigentum (94  MÖ) 

Der Art .91 al.2 MO. verbietet die ausserdienstliche Benützung der 
persönlichen Anerüstung ohne Erlaubnis der vorgesetzten Behörde 
& Art.131 des Dionetregle:mentes bestimmt, dass im bürgerlichen 
Leben, ohne Erlaubnis der zuständigen Behörden weder militärische 



4usrüstungsgegenetände noch Gradabzeichen getragen werden dürfen. 
Mit verfÜgune vom 7.1V.26 hat das E-1 -D die Militärbehörden der 
Kantone beauftragt, das unberechtigte Tragen von Uniformstücken 
ausser Dienst scharf zu kontrollieren & Fehlbare unter Anzeige an 
iie militärischen Vorgesetzten streng zu bestrafen (MA.26/68). 
en der Ausübung dieser Kontrolle erzeigt sich, dass mitunter Knech-
te, Handlanger, auch Skifahrer & Turisten etc., Militärhose, Polis-
Mütze auch  den Kgput tragen, dass jedoch nicht festgestellt werden 
kann, ob diese Kleidunesstücke Eigentum des Mannes, oder noch dem 
Staate geheende Militäreffekten sind- Jm Kt .Neuenburg wird diese 
Schwierigkeit de roh behoben, dass beim Austritt aus der Wehrpfl. 
diese  als Eigentum dem Manne überlassenen Effekte mit einem W 
(Privat) bestempelt werden. Wenn alle Kantone diese Mettode durch-
tüteten, wäre die notwendige lieberprüfung des misabräulidhen Tra= 
gens von Militärkleidern einfacher. Solche Kleider können diese 
falls eeer auch nicht wieder an Kleiderinspektionen vorgezeigt 
werden. Selbstverständlich sollten auch die Abzeichne entfernt 
werden. 

Jn der ansdaliessenden Diskusion veiritt Kollege Stilbi , Liehe 
teileteig, die Ansicht, diese Angelegenheit sei an den Vorstand zu 
weisen, zur Prüfung und zum event .Antrag an die KeiegemateVerw. 

Oberstl.Stingelen,Hasel, dagegen möchte diese Frage an die kant. 
Militärbehöreen leiten, mit dem Verlangen, die Privatstücke äusser-
lich, als solche erkannbar, zu bezeichnen. 

Oberstl. Schnorr, Horgen, unterstützt die Ansicht Stübi's und 
diese wird zum Beschlues erhoben. 

Zum Traktandum: Verbesserung des  Verzeichnisses der Kores-
sammelplätze, durch Aufnähme des aufbietenden Kantons jeder Einbelt, 

referiert Hr.Präsident Aebern, Oerlikon. 
Die Kreiskommandanten kommen sehr oft in den Fall nachschlagen 

zu müssen, welches der aufbietende Kanton irgend. einer Einheit sei. 
ras Verzeichnis der schweiz, Kreiskognendanten gibt bezüglich der 

Tiltanter9 hierüber Auskunft., dagegen nicht über die Einheiten 

der epezielwaffen. gs ist dies aber wichtig zu wissen: 
Zur Auskunft.gabe an Wehrmänner betr. DispnGesuChe etc. 
zur richtigen Spedition der Fermulare 8a c 8b, 
zur Ablieferung der Ausrüstung Verstorbener, oeer von 
herrenlosen Ausrüstungen; u.s.w. 



Jn den Fällen, wo man das betr, D-E. zur VeAgune  hd.L, benötigt 
man das Verzeichnis nicht, sehr eft aber kQmnit es vor, dass das 
De-B. nicht zur VerfÜgung steht und in diesen Fällen soll man die 
richtige Angabe irgendwo erfahren können, 

Dem Vernehmen nach soll der Verlag "Marsn sich mit der event. 
Ausgabe eines solchen Verzeichnisses jüngstens befasst haben. Es 
erscheint aber nicht wünschenswert, dass ein bespeeres Verzeich-
nis und zwar privaterweise geschaffen werde, 

Auf den Antrag des Heferenten wird beschlassen, es sei das EMD. 
zu ersuchen, in der jedes Jahr erscheinenden .Ordre da Bataille 
bei jeder Einheit den kontrenführenden Kanton anzugeben. 

Wahlen: Auf Antrag Welker, Altdorf, wird der Vorstand & 
die Rechnungsprüfer für 2 weitere Jahre in globo bestätigt; d.i. 

Präsident: Hauptmann Aeberli Caspar, Oerlikon 
Vice-Präs.: Oberst Turin Jules Neuenburg 
Kassier: Oberstl. Heinrich Christian 	Chur 

Oberst'. Mayer Gustave Payerme üe44.44e 
Major Spichti Johann Thun 
Oberstl. Herzig Karl Aarau 	& 

Aktuar: tep,Sekr. Schuler Jss.M. Schwyz 
Rechnungsprüfer: Oberstl. Dufoux Charles Genf & 

Hanptm. Gyeax Franz 	Iangenthal. 
Der bisherige Ehren-Quästor,  Hr.major Kunz Hermann, der 22 

Jahre das Amt desielästerates mit grösster Gewiessenhaftigkeit & 
Exsktheit'besorgt hat, ist leider nicht mehr zubewegen, diese 
ihm lieb gewordene Funktion fernerhin zu besorgen, denn durch 
seine Amtsniederlegung als Kreiskommandant, erachtet er es geges' 
ben diesen Posten einem aktiven Kollegen zuzuhalten. Die Versamm-
lung spricht dem scheidenden Kassier Major Kunz, einhellig den 
besten Dank aus und wünscht ihn aber als Vereins-Mitglied zeit-
lebens behalten zu können. 

Als nächster >teammlungsort wird auf Antrag vor' Kollegs 
Buaff, Frauenfeld bezeichnet, Der Antrag wird ihm bestens ver-
dankt und Kollege leoft freut sich die Versammlung dee Vereins 
schweiz. Kreiskommandanten im Jahre 19 5 in seinem Kreise begrüs-
sen zu dürfen & wünscht Allen ein frohes Wie:ersehen. 

Unter dem Tratandam: Verschiedenes meldet Präsident Aeber-
li, dass das Verzeichnis der Stellen, an welche der Militärpfl, 
Ersatz abzuliefern ist, demnächst erscheinen werde. 



Oberst 1. Maurer, StnGallen, regt an, es sei für das Abver-
di2pender Militärsteuer eine elnheitlinhe Nons alfzustellen. Es 
wird aber festgestellt, dass nur wenige Kanone das System des 
Steuer-Abverdienens kennen, bezw. aneesiden & dass unter diesen 
Kantonen ein Konkordat besteht, dem es freIsteht die Sache nach 
Outfinden zu regeln, 

Oberstl. Maurer, St7Gallen regt weiters an, es solle den 
kaut. Militörbehörden gestattet werden, die tauslicnen Rekruten 
älterer Jahrdnru  schon im Stellungjahre in die Bskautensohu:e 
zu beordern. Der Vorstand wird beauftragt  eine daher .e Eingabe 
an das eidg. Militärdepartement zu richten. 

Kollege egax, Langenthal hält kurzen EüJkblick über die 
diesjährige Tagung des Vereins schweiz. Kreiskormaidanten & regt 
an, es möge mit den Alm,  Jnstanzen Fühlung genommen werden, da-
mit deren Vertreter ebenfalls an unsern Sitzungen teilnehmen, 
wenigstens insoweit, einschlägige Thema behandelt werden. 

Eine Anregung, es sei das Przt7.koll der heutigen Sitzung 
allen Kreiskommandos & deren  Militärdirektionen zuzufertigen, 
wird gutgeheissen. 

Sonntag, 30.Juli 8.15 Uhr besammelte sich der ganze Verein 
Schweiz. Kreiskdt.belm/latbaUse vor dem SAdaten-jenkmal. Hier 
gedachte der Hrjräsident in herzlicher Ansprache der frethurgi-z 
schen Opfer für das Vaterland, in den Jahren 1914-1918 und legte 
einen Kranz nieder zu Füssen des Denkmals. Ein kurzes "Mement," 
der Versammlung schloss diese ergreiffende Feier. 

Dem  geehrten Herrn MilitärDirektor  des Kt.Freiburg,  Oberst'. 
von der Wei.d, sei auch an dieser Stelle, namens des Vereins der 
Schweiz. Kreiskommandanten bestens gedankt für die Ehre, welche 
er uns erwies, durch seine Teilnahme an unserer Generalversammlung, 
sowie für die patriotische Ansprache, anlässlich des effiziellen 
Bankettes.—Dep3eznRate des Kt,irelbugsprechen wir wiederholt 
den herzl. Dank aller Teilnehmer aus für das ausgezei;hnete Mit-
tagessen im grd.leataUtant des Men:er's & für den kredentten Ehren- 
wein. 	Ein Ausflug nach G1zieres & ein Besuch des Klosters  
de  la Valsainte schloss die schöne & ehrreiche Tagung. 

VEMIN CIPiTgIZ .KREISKOWANMAUTEN 	der Aktuar • 	.Schuler.  
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